
Auszug aus der Straßenverkehrsordnung - 
§ 30 Abs. 3 und 4 StVO 
(3) An Sonntagen und Feiertagen dürfen in der Zeit von 0 bis 22 Uhr Lastkraftwagen 
mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t sowie Anhänger hinter 
Lastkraftwagen nicht verkehren. Das Verbot gilt nicht für 
 
1. kombinierten Güterverkehr Schiene-Straße vom Versender bis zum 
nächstgelegenen geeigneten Verladebahnhof oder vom nächstgelegenen geeigneten 
Entladebahnhof bis zum Empfänger, jedoch nur bis zu einer Entfernung von 200 km, 
 
1 a. kombinierten Güterverkehr Hafen-Straße zwischen Belade- oder Entladestelle 
und einem innerhalb eines Umkreises von höchstens 150 Kilometern gelegenen 
Hafen (An- und Abfuhr), 
2. die Beförderung von 
a) frischer Milch und frischen Milcherzeugnissen, 
b) frischem Fleisch und frischen Fleischerzeugnissen, 
c) frischen Fischen, lebenden Fischen und frischen Fischerzeugnissen, 
d) leichtverderblichem Obst und Gemüse, 
 
3. Leerfahrten, die im Zusammenhang mit Fahrten nach Nummer 2 stehen. 
 
Entscheidend für die Frage des Sonntagsfahrverbotes ist, bei in Deutschland 
zugelassenen Fahrzeugen, immer die Eintragung im Fahrzeugschein unter der Ziffer 
1. Ist dort "Lastkraftwagen" oder "LKW" eingetragen, fallen diese Fahrzeuge unter 
das Sonn- und Feiertagsfahrverbot, sofern sie ein zulässiges Gesamtgewicht von 
mehr als 7500 kg aufweisen oder einen Anhänger ziehen. 
 
Laut Verwaltungsvorschrift zu § 30 StVO sind Sattelkraftfahrzeuge 
(Sattelzugmaschine mit angehangenem Sattelanhänger) wie Lastkraftwagen zu 
behandeln. Daraus folgt im Umkehrschluss: Eine Sattelzugmaschine ohne 
Sattelanhänger ist nicht mit einem Lastkraftwagen gleichzusetzen. Es gelten jedoch 
alle Anforderungen der StVO, welche sich auf das zulässige Gesamtgewicht beziehen. 
Liegt das zulässige Gesamtgewicht des Sattel-Kfz (Sattelzugmaschine mit 
angehangenem Sattelanhänger) allerdings unter 7,5 Tonnen, so unterliegt das 
Sattel-Kfz nicht dem Sonn- und Feiertagsfahrverbot. 
 
Laut der Verwaltungsvorschrift zu § 30 (3) StVO sind folgende Fahrzeuge 
nicht vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot betroffen:  

• Zugmaschinen, die ausschließlich dazu dienen, andere Fahrzeuge zu 
ziehen, 

• Zugmaschinen mit Hilfsladefläche, deren Nutzlast nicht mehr als das 0,4fache 
des zGG beträgt, 

• Kraftfahrzeuge, bei denen die beförderten Gegenstände zum Inventar der 
Fahrzeuge gehören (z.B. Ausstellungs- und Filmfahrzeuge). 
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